
 

 

 

 

BEKANNTMACHUNG 
 

 

 

 

Bodennutzungshaupterhebung und Erhebung über die 
Viehbestände sowie Feststellung der Grundgesamtheit  

im Mai 2009 
 

 

Anfang Mai 2009 führt das Statistische Landesamt die genannten Erhebungen 

durch. Sie sind gesetzlich vorgeschrieben und erfassen unter anderem Daten über 

die 

− Nutzung der Bodenflächen untergliedert nach Hauptnutzungs-, Kultur- und 

Fruchtarten und 

− Viehbestände am 3. Mai sowie 

− Merkmale zur Feststellung der Grundgesamtheit für die Landwirtschaftszählung 

2010. 

Auskunftspflicht besteht für die Inhaber oder Leiter von Betrieben mit einer 

landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens zwei Hektar oder mit einer 

Waldfläche von mindestens 10 Hektar. Zum Erhebungsbereich gehören ferner 

Betriebe unter dieser Grenze, wenn ihre Viehhaltung festgelegte Größenordnungen 

übersteigt oder sie Sonderkulturen (z. B. Reben, Obst, Gemüse) in bestimmtem 

Umfang anbauen. 

Liegt ein vollständig ausgefüllter Flächennachweis für das Antragsverfahren 

„Agrarförderung 2009“ bei der zuständigen Kreisverwaltung vor, können die 

Angaben über die Nutzung der Bodenflächen übernommen werden. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass ordnungswidrig handelt, wer die Auskünfte 

vorsätzlich oder fahrlässig nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

erteilt.  

Die Angaben unterliegen der Geheimhaltung. Eine Verwendung zu steuerlichen 

Zwecken ist gesetzlich ausgeschlossen. 
 
 
 

Ihr Statistisches Landesamt 

Rheinland-Pfalz 


